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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet -
Abteilung -
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Ablehnung

Abschluss der Instanz
Anhörungsrüge
Befangenheitsantrag auf Vorrat
Befangenheitsantrag nach Erlass des
Urteils
Besorgnis der Befangenheit
Formalentscheidung
offensichtlich unzulässiger
Befangenheitsantrag
Selbstentscheidung

Leitsätze 1. Nach Abschluss der Instanz ist ein
Befangenheitsantrag offensichtlich
unzulässig.
2. Dem Abschluss der Instanz steht es
nicht entgegen, dass gegen die
gerichtliche Entscheidung noch eine
Anhörungsrüge erhoben werden kann.
3. Ein Befangenheitsantrag auf Vorrat,
also für ein nur angekündigtes, aber noch
nicht anhängiges Verfahren, ist nicht
zulässig.

Normenkette SGG § 60 Abs. 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 5 U 281/12
Datum 19.03.2013

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 SF 103/22 AB
Datum 20.05.2022

3. Instanz

Datum -
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Â 

Der mit anwaltlichem Schriftsatz vom 12.05.2022 im Berufungsverfahren L 2 U
140/13 gestellte Antrag des KlÃ¤gers auf Ablehnung des Vorsitzenden Richters am
Bayer. Landessozialgericht N wegen Besorgnis der Befangenheit wird als
unzulÃ¤ssig verworfen.

G r Ã¼ n d e:

I.

Im zugrundeliegenden Hauptsacheverfahren mit dem Aktenzeichen L 2 U 140/13
war die Anerkennung eines Arbeitsunfalls vom 10.02.2010 mit gegebenenfalls
daraus resultierenden LeistungsansprÃ¼chen des KlÃ¤gers streitig.

Mit Urteil des Senats vom 11.05.2022 wurde die Berufung des KlÃ¤gers gegen den
Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Augsburg vom 19.03.2013 zurÃ¼ckgewiesen.

Mit Schriftsatz vom Folgetag, dem 12.05.2022, haben die BevollmÃ¤chtigten des
KlÃ¤gers den Vorsitzenden des erkennenden Senats, den Vorsitzenden Richter am
Bayer. Landessozialgericht (LSG) N wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt
und dies im Wesentlichen damit begrÃ¼ndet, dass die ZurÃ¼ckweisung von vier
TerminsverlegungsantrÃ¤gen der BevollmÃ¤chtigten durch den Vorsitzenden von
ihnen â��als nachgerade schikanÃ¶s und willkÃ¼rlich wahrgenommenâ�� (S. 2 des
Schriftsatzes) werde, irrefÃ¼hrende Hinweise erteilt worden seien und der Eindruck
einer einseitigen VerfahrensfÃ¼hrung entstanden sei.

II.

Das gegen den Vorsitzenden Richter am Bayer. LSG N gerichtete Ablehnungsgesuch
im Schreiben vom 12.05.2022 ist offensichtlich unzulÃ¤ssig.

Das LSG entscheidet Ã¼ber die Ablehnung durch Beschluss (Â§ 60 Abs. 1
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â�� i.V.m. Â§ 46 Abs. 1 Zivilprozessordnung â�� ZPO
-).

1. ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber den Befangenheitsantrag

ZustÃ¤ndig fÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber das Ablehnungsgesuch des KlÃ¤gers ist
der 2. Senat in der Besetzung mit dem vom KlÃ¤ger als befangen abgelehnten
Richter. Entgegen Â§ 60 Abs. 1 SGG i.V.m. Â§ 45 Abs. 1 ZPO hat der abgelehnte
Richter an der Entscheidung mitwirken kÃ¶nnen, da der Befangenheitsantrag
offensichtlich unzulÃ¤ssig ist (vgl. unten Ziff. 2.).

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) lÃ¤sst â��in den klaren FÃ¤llen eines
unzulÃ¤ssigen oder missbrÃ¤uchlich angebrachten Ablehnungsgesuchsâ��
(Bundesverfassungsgericht â�� BVerfG -, Beschluss vom 20.07.2007, 1 BvR 3084/06
) eine Selbstentscheidung der abgelehnten Richter Ã¼ber das Gesuch zu (stÃ¤ndige
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Rspr., vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom 02.06.2005, 2 BvR 625/01, 2 BvR 638/01).

Nach der Rechtsprechung des BVerfG gerÃ¤t bei strenger Beachtung der
Voraussetzungen des Vorliegens eines klar unzulÃ¤ssigen, d.h. gÃ¤nzlich
untauglichen oder rechtsmissbrÃ¤uchlichen Ablehnungsgesuchs (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 20.07.2007, 1 BvR 3084/06) eine Selbstentscheidung mit der
Verfassungsgarantie des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nicht in Konflikt, weil die
PrÃ¼fung keine Beurteilung des eigenen Verhaltens des abgelehnten Richters
voraussetzt und deshalb keine Entscheidung in eigener Sache ist (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 02.06.2005, 2 BvR 625/01, 2 BvR 638/01). Dabei ist aber eine enge
Auslegung der Voraussetzungen geboten (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24.02.2006, 2
BvR 836/04). Ein vereinfachtes Ablehnungsverfahren soll nur echte
Formalentscheidungen ermÃ¶glichen oder einen offensichtlichen Missbrauch des
Ablehnungsrechts verhindern (stÃ¤ndige Rspr., vgl. z.B. BVerfG, Beschluss vom
15.06.2015, 1 BvR 1288/14). Eine vÃ¶llige Ungeeignetheit eines
Ablehnungsgesuchs in diesem Sinn ist dann anzunehmen, wenn fÃ¼r eine
Verwerfung als unzulÃ¤ssig jedes Eingehen auf den Gegenstand des Verfahrens
entbehrlich ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 11.03.2013, 1 BvR 2853/11). Ist
hingegen eine â�� wenn auch nur geringfÃ¼gige â�� Befassung mit dem
Verfahrensgegenstand erforderlich, scheidet eine Ablehnung des
Befangenheitsgesuchs durch den abgelehnten Richter als unzulÃ¤ssig aus (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 12.07.2006, 2 BvR 513/06). Ã�ber eine bloÃ� formale
PrÃ¼fung hinaus darf sich der abgelehnte Richter nicht durch Mitwirkung an einer
nÃ¤heren inhaltlichen PrÃ¼fung der AblehnungsgrÃ¼nde zum Richter in eigener
Sache machen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 02.06.2005, 2 BvR 625/01, 2 BvR
638/0). Diese Voraussetzungen fÃ¼r eine Selbstentscheidung des abgelehnten
Richters Ã¼ber den ihn betreffenden Befangenheitsantrag sind
verfassungsrechtlich so durch Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vorgegeben (vgl. BVerfG,
Beschluss vom 20.07.2007, 1 BvR 2228/06).

2. Offensichtliche UnzulÃ¤ssigkeit des Befangenheitsgesuchs

Der Befangenheitsantrag ist schon deshalb offensichtlich unzulÃ¤ssig, weil er erst
am 12.05.2022, einen Tag nach der Entscheidung durch Urteil, und somit
verspÃ¤tet gestellt worden ist. Nach Erlass des Urteils ist ein Befangenheitsantrag
wegen des dann fehlenden RechtsschutzbedÃ¼rfnisses offensichtlich unzulÃ¤ssig,
weil er keinen Einfluss mehr auf das Verfahren haben kann.

Aus Sinn und Zweck des Ablehnungsgesuchs folgt, dass dieses nur bis zum Erlass
der die Instanz, dem der betreffende Richter angehÃ¶rt, abschlieÃ�enden
Entscheidung zulÃ¤ssig ist.

Abgeschlossen ist die Instanz dann, wenn die die Instanz beendende Entscheidung
verkÃ¼ndet (vgl. BVerfG, Beschluss vom 28.04.2011, 1 BvR 2411/10;
Bundesgerichtshof â�� BGH -, Beschluss vom 11.07.2007, IV ZB 38/06;
Bundessozialgericht â�� BSG -, Beschluss vom 30.12.2015, B 13 R 349/15 B)
worden oder zumindest die UrteilsfÃ¤llung (Â§ 309 ZPO) einschlieÃ�lich der
Unterzeichnung (Â§ 315 Abs. 1 Satz 1 ZPO) erfolgt ist (vgl. BGH, Urteil vom
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08.02.2001, III ZR 45/00; Bayer. LSG, Beschluss vom 20.08.2015, L 15 SF 238/15 AB
). Dem (vollstÃ¤ndigen) Abschluss einer Instanz steht es dabei nicht entgegen, dass
gegen die gerichtliche Entscheidung noch eine AnhÃ¶rungsrÃ¼ge erhoben werden
kann (vgl. Bayer. LSG, BeschlÃ¼sse vom 18.09.2020, L 11 SF 249/20 AB, und vom
18.09.2020, L 11 SF 250/20 AB; Flint, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 1. Aufl.
Stand: 10.12.2021, Â§ 60, Rdnr. 93).

Nach Beendigung der Instanz ist ein Befangenheitsantrag, unabhÃ¤ngig davon,
wann der potentielle Befangenheitsgrund bekannt geworden ist, offensichtlich
unzulÃ¤ssig (vgl. Bayer. LSG, BeschlÃ¼sse vom 30.08.2016, L 15 SF 119/16 AB, und
vom 10.01.2018, L 20 SF 332/17 AB). Ihm fehlt das RechtsschutzbedÃ¼rfnis, da die
in der Hauptsache ergangene Entscheidung unabhÃ¤ngig davon, ob ein
Befangenheitsgrund vorgelegen hat oder nicht, nicht mehr durch das angegangene
Gericht abÃ¤nderbar ist und das Ablehnungsgesuch daher prozessual Ã¼berholt ist
(stÃ¤ndige Rspr., vgl. BSG, Urteil vom 27.01.1993, 6 RKa 2/91, BeschlÃ¼sse vom
06.06.2007, B 8 KN 8/07 B, und vom 17.08.2020, B 14 AS 240/19 B;
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 30.10.1969, VIII CB 129, 130.67, VIII CB
129.67, VIII CB 130.67, und BeschlÃ¼sse vom 09.05.1989, 8 CB 27/89, und vom
29.06.2016, 2 B 18/15; Bundesfinanzhof, Beschluss vom 17.08.1989, VII B 70/89;
BGH, Urteil vom 08.02.2001, III ZR 45/00, und Beschluss vom 11.07.2007, IV ZB
38/06; Bayer. LSG, BeschlÃ¼sse vom 20.08.2015, L15 SF 238/15 AB, vom
05.02.2018, L 20 SF 46/18 AB, und vom 18.09.2020, L 11 SF 250/20 AB; Hess. LSG,
Beschluss vom 28.01.2016, L 3 SF 7/16 AB).

Im zugrunde liegenden Berufungsverfahren mit dem Aktenzeichen L 2 U 140/13 ist
am 11.05.2022 ein Urteil ergangen und im Termin verkÃ¼ndet worden (Â§ 132 Abs.
1 Satz 2 SGG), womit das Berufungsverfahren vor dem Bayer. LSG abgeschlossen
worden ist. Erst am Tag nach Erlass des Urteils und somit zu spÃ¤t haben die
BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers mit Schreiben vom 12.05.2022 ihren
Befangenheitsantrag gestellt. Dieses Ablehnungsgesuch ist offensichtlich
unzulÃ¤ssig.

An der UnzulÃ¤ssigkeit infolge prozessualer Ã�berholung Ã¤ndert auch die
AnkÃ¼ndigung der BevollmÃ¤chtigten, â��es wird eine AnhÃ¶rungsfÃ¼ge wegen
Verletzung des rechtlichen GehÃ¶rs mit Blick auf die Frage der fristgerechten
Klageerhebung erhoben werdenâ�� (S. 4 des Schriftsatzes vom 12.05.2022), nichts.
Denn die bloÃ�e MÃ¶glichkeit der Erhebung einer AnhÃ¶rungsrÃ¼ge steht dem
Abschluss des Berufungsverfahrens als zeitliche Grenze fÃ¼r die Stellung des
Befangenheitsantrags nicht entgegen (vgl. oben).

Als Befangenheitsantrag im Verfahren einer AnhÃ¶rungsrÃ¼ge im Zusammenhang
mit dem Berufungsverfahren L 2 U 140/13 kann der Befangenheitsantrag im
Schriftsatz vom 12.05.2022 nicht ausgelegt werden. UnabhÃ¤ngig von der Frage,
ob ein Befangenheitsantrag in einem Verfahren der AnhÃ¶rungsrÃ¼ge Ã¼berhaupt
zulÃ¤ssigerweise gestellt werden kann (vgl. Bayer. LSG, BeschlÃ¼sse vom
29.04.2019, L 20 SF 12/19 AB, vom 23.09.2020, L 11 SF 263/20 AB, und vom
24.09.2020, L 11 SF 283/20 AB; Flint a.a.O., Â§ 60, Rdnr. 161.1 ff.), ist ein Verfahren
einer AnhÃ¶rungsrÃ¼ge derzeit nicht anhÃ¤ngig, sondern von den
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BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers lediglich fÃ¼r die Zukunft angekÃ¼ndigt worden
(S. 4 des Schriftsatzes vom 12.05.2022: â��wird eine AnhÃ¶rungsfÃ¼ge â�¦
erhoben werdenâ��). Ein Befangenheitsantrag auf Vorrat ist aber nicht zulÃ¤ssig
(vgl. Reichsgericht, Urteil vom 20.06.1932, II 583 [RGSt 66, 385, 391];
Kammergericht Berlin, Beschluss vom 13.08.1982, 2 Ws 176/82 Vollz â�� 2 Ws
171/82 -; Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 08.03.2017, 2 Ws 36/17).

Da das Ablehnungsgesuch als offensichtlich unzulÃ¤ssig zu verwerfen ist und es
deshalb bei der Entscheidung auf die dienstliche Ã�uÃ�erung des abgelehnten
Richters nicht ankommen kann, hat es der Abgabe einer dienstlichen
Stellungnahmen des abgelehnten Richters nicht bedurft (vgl. BVerfG, Beschluss
vom 03.07.2013, 1 BvR 782/12; Keller, in: Meyer-Ladewig/ders./Leitherer/Schmidt,
SGG, 13. Aufl. 2020, Â§ 60, Rdnr. 11c).

Dieser Beschluss ist gemÃ¤Ã� Â§ 177 SGG unanfechtbar.Â Â  Â Â Â  Â 

Â 

Erstellt am: 01.06.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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